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Beschluss 
 

zum 
Kirchengesetz vom 20. September 2008 

über den Haushalts- und Sonderhaushaltsplan 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Haushaltsjahr 2009 
 
 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
"Kirchengesetz vom 20. September 2008 über den Haushalts- und Sonderhaushaltsplan der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs für das Haushaltsjahr 2009" 
beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/6-1 
 
 
 
 
 
 

Kirchengesetz  
vom 20. September 2008 

über den Haushalts- und Sonderhaushaltsplan 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Haushaltsjahr 2009 
 
 
 

§ 1 
 

 (1) Der Haushaltsplan der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs für das 
Haushaltsjahr 2009 wird gemäß Anlage in Ausgabe und Einnahme mit je 49.951.500 Euro 
festgesetzt. 

 
 (2) Der Sonderhaushaltsplan der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs für 
das Haushaltsjahr 2009 wird gemäß Anlage in Ausgabe und Einnahme mit je 720.000 Euro 
festgesetzt. 

 
 
 

§ 2 
 

 (1) Die Personalkosten für Mitarbeiter gemäß Stellenplänen nach § 3 Nr. 1. Buchst. a in 
Verbindung mit § 4 des Kirchengesetzes vom 17. November 2002 über die Finanzierung der 
kirchlichen Arbeit in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (FinG) 
werden bei Stellen für den Zeitraum ihrer Besetzung zu 80 vom Hundert eines 
Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe aus dem Landeskirchlichen Haushalt 
getragen. Die Anteile der Kirchgemeinden betragen 20 vom Hundert der Personalkosten eines 
Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe. 

 
 (2) Personalkosten für Mitarbeiter über die Stellenpläne nach § 4 FinG hinaus 
(Überhangstellen laut Anlage „Stellenpläne der Kirchgemeinden“) werden im Haushaltsjahr 
2009 zu 80 vom Hundert eines Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe aus dem 
Landeskirchlichen Sonderhaushalt getragen, soweit die Mitarbeiter zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Kirchengesetzes beschäftigt sind. Die verbleibenden Anteile der 
Kirchgemeinden an den Personalkosten werden unter Zugrundelegung eines 
Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe pauschaliert. 

 
 (3) Kann die Finanzierung bei Stellen gemäß Abs. 1 nicht gewährleistet werden und wird das 
Vorhalten solcher Stellen dennoch für unbedingt notwendig erachtet, kann der Kirchenkreisrat 
auf Anregung der Beteiligten für diese Stellen eine erhöhte Zuteilung nach § 3 Nr. 1 a 
Finanzierungsgesetz beantragen. Über die Anträge entscheidet der Oberkirchenrat. Die 
Zuteilung kann auf 85 vom Hundert oder 90 vom Hundert erhöht werden. 

 



 (4) Die Durchschnittswerte in Euro der jeweiligen Berufsgruppen lauten wie folgt: 
 

 100% 80% 20%   
Pastoren 46.000 36.800 9.200   
Kirchenmusiker A 49.000 39.200 9.800   
Kirchenmusiker B 38.000 30.400 7.600   
Kirchenmusiker C 32.000 25.600 6.400   
Gemeindepädagogen (FS) 40.500 32.400 8.100   
Diakone 40.500 32.400 8.100   
Gemeindepädagogen (FH) 43.500 34.800 8.700   
Küster 27.500 22.000 5.500   

 
 (5) Personalkosten für Mitarbeiter in allgemeinkirchlichen Aufgaben und für Mitarbeiter in 
Leitung und Verwaltung über die Stellenpläne gemäß §§ 5 und 9 Abs. 1 FinG hinaus 
(Überhangstellen gemäß Beschluß XIV/1-3 der Landessynode „Stellenpläne für den 
allgemeinkirchlichen Bereich“) werden im Haushaltsjahr 2009 aus dem Landeskirchlichen 
Sonderhaushalt getragen, soweit die Mitarbeiter zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Kirchengesetzes beschäftigt sind. 

 
 

§ 3 
 

 (1) Bei Erträgen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Betriebe ist vor der Berechnung 
nach §§ 2, 6 Abs. 3 und 7 FinG ein Anteil von 40 vom Hundert der Bruttopachteinnahmen 
einer Rücklage zuzuführen, die bei der jeweiligen Kirchenkreisverwaltung geführt wird. 

 
 (2) 20 vom Hundert der Nettoerträge aus der Verpachtung von restituierten Flächen, sowie 
die zwischen Restitution und Verkauf restituierter Gebäude erzielten Mieteinnahmen - gemäß 
Art. 21 Abs. 3 Einigungsvertrag in Verbindung mit §§ 11 Abs. 2 und 13 Abs. 2 
Vermögenszuordnungsgesetz - werden den örtlichen Kirchen zugewiesen. 80 vom Hundert der 
in Satz 1 genannten Erträge werden einem Fonds zugeführt. Dieser Fonds wird bei der 
Landeskirche geführt und vorrangig für die Personal- und Sachkosten des Referates 
Erbpachtländereien und darüber hinaus für Arrondierungskäufe sowie sonstige einmalige oder 
wiederkehrende Ausgaben mit verwendet. Die Landeskirche als Treuhänderin oder die 
jeweilige örtliche Kirche können Arrondierungsflächen erwerben, falls die Arrondierung 
rückgeführter Flächen auf Grund der Flächengröße oder anderer Gegebenheiten sinnvoll ist. 

 
(3) Die Nettoerträge aus der Verpachtung von Küster-/Schulländereien - die im Vollzug von 
Artikel 11 des Güstrower Vertrages auf die Kirche übertragen worden sind - werden einem 
Fonds zugeführt. Dieser Fonds wird bei der Landeskirche geführt und vorrangig für die 
Personal- und Sachkosten der mit der Rückführung dieser Flächen befassten Mitarbeiter und 
darüber hinaus für Arrondierungskäufe sowie sonstige einmalige oder wiederkehrende 
Ausgaben mit verwendet.  

 
(4) Bei Erträgen aus den jährlichen Aufforstungsprämien ist vor der Berechnung nach §§ 2, 
6 Abs. 3 und 7 FinG ein Anteil in Höhe von 50 vom Hundert der Erstaufforstungsprämie einer 
Schadenausgleichsrücklage zuzuführen, die bei einer Kirchenkreisverwaltung geführt wird. 

 
 
 



§ 4 
 

 (1) Die Landeskirche kann Kredite zur Unterstützung von Bauvorhaben in der Landeskirche 
und zur Finanzierung von Bauvorhaben an Gebäuden, die der Landeskirche gehören, bis zu 
einer Gesamtkreditsumme von einer Million Euro im Haushaltsjahr 2009 aufnehmen. Über die 
Kreditaufnahme entscheidet die Kirchenleitung. Davon sollen nicht mehr als 250.000 Euro für 
landeskirchliche Gebäude eingesetzt werden. 

 
 (2) Der Oberkirchenrat kann Kreditaufnahmen der Kirchgemeinden bis zu einer 
Gesamtkreditsumme von eineinhalb Millionen Euro genehmigen, wenn sie zur Finanzierung 
kirchgemeindlicher Bauvorhaben dienen. 

 
 (3) Die Landeskirche kann Bürgschaften zur Sicherung von Krediten für Bauvorhaben der 
Kirchgemeinden oder kirchlicher Werke bis zu einer Gesamtkreditsumme von 500.000 Euro 
im Haushaltsjahr 2009 leisten. Über die Bürgschaftsleistung entscheidet der Oberkirchenrat. 

 
 (4) In Ausnahmefällen kann die Landeskirche ohne die Zweckbindung nach Absatz 1 bis 3 
dieser Vorschrift kurzfristige Kredite (Laufzeit nicht über ein Jahr) aufnehmen oder 
Bürgschaften leisten, wenn dadurch die Obergrenze der Gesamtverschuldung im Haushaltsjahr 
2009, wie sie sich aus den Absätzen 1 bis 3 dieser Vorschrift ergibt, nicht überschritten wird. 
Bei Bürgschaften gilt die Obergrenze der Gesamtverschuldung nicht, wenn in geeigneter Weise 
sichergestellt ist, dass sich die Landeskirche bei Ausfall des Hauptschuldners aus seinen 
Grundstücken befriedigen kann oder es sich um Zwischenbürgschaften bis zur Eintragung der 
Grundschuld handelt. 

 
 (5) Außerhalb des Gesamtkreditrahmens nach den Absätzen 1 und 2 dieser Vorschrift können 
Kredite aufgenommen oder genehmigt werden für Bauvorhaben an Wohngebäuden, wenn 

 
1. für das betreffende Gebäude eine eigene Rechnung geführt wird und 
2. gewährleistet ist, daß Zinsen und Tilgung in voller Höhe aus den einkommenden Mieten 

unter Berücksichtigung der sonstigen Ausgaben für das Gebäude gedeckt werden können, 
ohne dass ein Zuschussbedarf entsteht. 

 
 

§ 5 
 

 Landeskirchliche Überbrückungshilfen können gemäß § 6 Haushaltssicherungsverordnung 
(KABl 2005 Seite 54) in Höhe der dafür vorhandenen Mittel gewährt werden. 

 
 

§ 6 
 

 Der Oberkirchenrat kann zur Durchführung dieses Kirchengesetzes erforderliche 
Bestimmungen erlassen. Für den Fall, daß der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 nicht 
vor dem 1. Januar 2010 von der Landessynode beschlossen sein sollte, kann der Oberkirchenrat 
bis zur Beschlussfassung die auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen 
beruhenden und die sonst notwendigen und unaufschiebbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 
2010 entsprechend dem Haushaltsplan 2009 leisten, jedoch nicht über 25 vom Hundert der 
Jahresansätze hinaus; nur in ganz besonderen und als solche nachzuweisenden Ausnahmefällen 
kann der Oberkirchenrat bis zu 100 vom Hundert dieser Ansätze anweisen. 

 



 
§ 7 

 
 Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Kirchengesetz gelten jeweils in der 
weiblichen und männlichen Form. 

 
 

§ 8 
 

 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-2 
6. Tagung 
18. – 20. September 2008 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

zum 
 Kirchengesetz 

vom 20. September 2008 
zur Änderung des Kirchengesetzes zur Anwendung des Pfarrergesetzes  

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands  
und des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten  

in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
“Kirchengesetz vom 20. September 2008 zur Änderung des Kirchengesetzes zur Anwendung 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und des 
Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland“  beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/6-2  
 
 
 
 

Kirchengesetz 
vom 20. September 2008 

zur Änderung des Kirchengesetzes zur Anwendung des Pfarrergesetzes  
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands  

und des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten  
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 
 

§ 1 
 
Das Kirchengesetz zur Anwendung des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands und des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (KABl. 1994 S. 4, 2006 S. 82), 
wird wie folgt geändert: 
 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
„(Zu § 13 Abs. 5 und 6) 

 
b) Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut: 

 
„(1) Wurden dem Pastor Zweifel an der Eignung für den pfarramtlichen Dienst 

mitgeteilt und kann zum Ende des Probedienstes die Entscheidung über die Eignung 
für den Pfarrdienst noch nicht getroffen werden, so kann der Probedienst um 
höchstens zwei Jahre verlängert werden. Die Verlängerung ist spätestens drei 
Monate vor dem Ende der regelmäßigen Dauer des Probedienstes mitzuteilen. Der 
Betroffene ist vorher zu hören.“ 

 
c) Der bisherige einzige Satz wird Absatz 2. 
 

2. Es wird ein § 22 a eingefügt mit folgendem Wortlaut: 
 
 

„§ 22 a 
(Zu § 95 a Abs. 3) 

 
  In Ausnahmefällen kann die Beurlaubung mit Zustimmung des Pastors verlängert 
werden.“ 

 
3. Es wird ein § 25 a eingefügt mit folgendem Wortlaut: 
 
 
 

 



„§ 25 a 
(Zu § 121) 

 
  (1) Das Dienstverhältnis eines Pastors kann auf seinen Antrag und mit Zustimmung 
des Kirchgemeinderates und des Landessuperintendenten nach zehn Dienstjahren, 
gerechnet vom Zeitpunkt der Aufnahme in das Probedienstverhältnis, in der Weise 
eingeschränkt werden, dass der Pastor für einen Zeitraum von drei Jahren bei 
verringerten Dienstbezügen den Dienst in vollem Umfang weiter versieht. Nach Ablauf 
von drei Jahren erfolgt eine Freistellung vom Dienst für die Dauer eines Jahres 
(Sabbatregelung). 
 
  (2) Während dieses Zeitraumes von insgesamt vier Jahren erhält der Pastor 75 v. H. 
der jeweils zustehenden Besoldung. Der Zeitraum von vier Jahren ist im Umfang von 
drei Viertel ruhegehaltfähig (§ 6 Abs. 5 Kirchliches Versorgungsgesetz). 
 
  (3) Ist der Pastor während der Zeit nach Absatz 1 in den Ruhestand zu versetzen, ist 
eine Ausgleichszahlung zu leisten. Das Gleiche gilt bei Tod des Pastors. Bei der 
Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit ist für die Zeit, in der verminderte 
Dienstbezüge nach Absatz 1 gezahlt werden, der volle Dienstumfang zu 
berücksichtigen. 
 
  (4) Die Höhe der Ausgleichszahlung ergibt sich aus der Differenz zwischen der 
Summe der gezahlten Dienstbezüge und der Summe der Dienstbezüge, auf die der 
Pastor ohne Freistellung Anspruch gehabt hätte. 
 
  (5) Abweichend von Absatz 1 kann das Dienstverhältnis eines Pastors auf seinen 
Antrag auch für einen anderen Zeitraum in der Weise eingeschränkt werden, dass der 
Pastor für den Zeitraum von drei Vierteln der Gesamtlaufzeit bei verringerten 
Dienstbezügen den Dienst in vollem Umfang weiter versieht. Nach Ablauf dieses 
Zeitraumes erfolgt eine Freistellung für die Dauer von einem Viertel der 
Gesamtlaufzeit. Die Gesamtlaufzeit kann jeden durch vier Monate teilbaren Zeitraum 
zwischen einem und vier Jahren umfassen. Absätze 3 und 4 finden entsprechende 
Anwendung. 
 
  (6) Eine Sabbatregelung kann auch in der Weise getroffen werden, dass das 
Dienstverhältnis für einen Zeitraum von insgesamt fünf, sechs oder sieben Jahren 
eingeschränkt wird. Je nach Antrag erhält der Pastor während der Gesamtlaufzeit 80 v. 
H., 83,33 v. H. bzw. 85,71 v. H. der jeweils zustehenden Besoldung. Absatz 1 Satz 1, 
Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 
 
  (7) Ein Antrag nach Absatz 1, 5 oder 6 ist mindestens sechs Monate vor der 
beabsichtigten Inanspruchnahme einer Sabbatregelung schriftlich auf dem Dienstweg 
an den Oberkirchenrat zu richten.“ 

 
 

§ 2 
 

  Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft. 
 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-3 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

zum 
Kirchengesetz vom 20. September 2008 

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

der im Land Mecklenburg-Vorpommern wohnenden Kirchenmitglieder 
für das Jahr 2009 

(Kirchensteuerbeschluss) 
 
 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
"Kirchengesetz vom 20. September 2008 über die Art und Höhe von Kirchensteuern der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs der im Land Mecklenburg-
Vorpommern wohnenden Kirchenmitglieder für das Jahr 2009 (Kirchensteuerbeschluss)“ 
beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/6-3 
 

Kirchengesetz 
vom 20.  September 2008 

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

der im Land Mecklenburg-Vorpommern wohnenden Kirchenmitglieder 
für das Jahr 2009 

(Kirchensteuerbeschluss) 
 

§ 1 
 
  In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs wird Kirchensteuer festgesetzt 
und erhoben nach Maßgabe des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land 
Mecklenburg-Vorpommern – Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern – in der am 
01.01.2009 geltenden Fassung sowie nach Maßgabe der Kirchlichen Steuerordnung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs v. 20.09.2008 in der jeweils neuen 
Fassung.  
 

§ 2 
 
  (1) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land 
Mecklenburg-Vorpommern haben, beträgt der einheitliche Kirchensteuersatz 9 v. H. der 
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer. 
 
  (2) Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe des § 51a des 
Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommen- oder Lohnsteuer zugrunde zu legen.  
 
  (3) Bei der Erhebung des Höchstsatzes oder der Erhebung von besonderem Kirchgeld von 
Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden 
Religionsgemeinschaft angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) gilt 
Absatz 2 entsprechend. 
 

§ 3 
 
  Von den Kirchenmitgliedern wird Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der 
kirchlichen Steuerordnung und des Kirchensteuergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern erhoben. Der Kirchensteuersatz beträgt 9 v.H. der Kapitalertragsteuer. 
 
 

§ 4 
 
  Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört (besonderes Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe) ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Kirchensteuerpflichtigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu bemessen, wobei 
das gemeinsame Einkommen beider Ehegatten als Anhaltspunkt dient. § 51a Abs. 2 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten 
entsprechend anzuwenden. Für die Erhebung des besonderen Kirchgelds in 
glaubensverschiedener Ehe gilt in Mecklenburg-Vorpommern folgende Tabelle: 
 



Bemessungsgrundlage 
(gemeinsam zu versteuerndes 
Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG) 

Jährliches besonderes 
Kirchgeld 
In 

Euro Euro 
30.000 - 37.499 96 
37.500 - 49.999 156 
50.000 - 62.499 276 
62.500 - 74.999 396 
75.000 - 87.499 540 
87.500 - 99.999 696 
100.000 - 124.999 840 
125.000 - 149.999 1.200 
150.000 - 174.999 1.560 
175.000 - 199.999 1.860 
200.000 - 249.999 2.220 
250.000 - 299.999 2.940 
300.000 und mehr 3.600 
 
Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere 
Betrag festgesetzt wird. 
 
 

§ 5 
 
  Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für die 
Kalendermonate, in denen die Steuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, 
der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Steuerschuld ergäbe. Dies gilt nicht, wenn die Dauer 
der Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht entspricht.  
 
 

§ 6 
 
  (1) Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschsätzen nach den §§ 37b, 40, 40a 
Abs. 1, 2a bis 5, 40b EStG erhoben, so beträgt die Kirchensteuer 5 v. H. der pauschalen 
Lohnsteuer. 
 
  (2) Weist der Arbeitgeber nach, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchensteuererhebenden 
Körperschaft angehören, ist insoweit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen 
Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 v.H. der pauschalierten Lohnsteuer. Die 
gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Bundesländer betr. Kirchensteuer bei 
Pauschalierung der Lohnsteuer vom 17. November 2006 (BStBl I S. 716) und vom 28. 
Dezember 2006 (BStBl I 2007 S. 76) finden Anwendung. § 40a Abs. 2 und 6 EStG bleiben 
unberührt.  
 
  (3) Pauschalierte Lohnsteuer ist im Verhältnis 90:10 auf die Konfession „evangelisch“ und 
„römisch-katholisch“ aufzuteilen, soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch 
Individualisierung der jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnet.  
 
 
 



§ 7 
 
  Bei Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer innerhalb des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die 
Landeskirchensteuer von den dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im 
Lohnabzugsverfahren von den Arbeitgebern einbehalten. Bei Steuerpflichtigen, deren 
Lohnsteuerberechnung von einer außerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer nach dem in dem 
betreffenden Bundesland geltenden Kirchensteuersatz einbehalten.  
 

§ 8 
 
  Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs erhebt als gemeinschaftlicher 
Steuerverband die Kirchenumlage nach dem Maßstab der festgesetzten Einkommensteuer 
(Kircheneinkommensteuer) und Kirchenumlage nach dem Maßstab der festgesetzten 
Lohnsteuer (Kirchenlohnsteuer) und des besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe 
auch für die Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland), insoweit handelnd für die Ev.-ref. Kirche in Mecklenburg, Sitz Bützow, 
als Teil der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) nach Maßgabe der Vereinbarung über die gemeinsame Vereinnahmung 
und Verteilung der Kirchensteuern vom 19./29. Januar 1998 (KABl S. 98). 
 

§ 9 
 
  Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vorpommern keinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und 
abzuführen, wenn die Arbeitnehmer von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im 
Land Mecklenburg-Vorpommern entlohnt werden und einer kirchensteuerhebeberechtigten 
evangelischen Kirche angehören, deren Gebiet im Bereich der Bundesrepublik Deutschland 
liegt.  
 

§ 10 
 
  (1) Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2009 und darüber hinaus bis zur nächsten 
Beschlussfassung eines Kirchensteuerbeschlusses.  
 
  (2) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.  
 
 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-4 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

zum 
Kirchengesetz vom 20. September 2008  

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
der im Land Brandenburg wohnenden Kirchenmitglieder 

für das Jahr 2009 
(Kirchensteuerbeschluss) 

 
 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
"Kirchengesetz vom 20. September 2008  über die Art und Höhe von Kirchensteuern der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs der im Land Brandenburg wohnenden 
Kirchenmitglieder für das Jahr 2009 (Kirchensteuerbeschluss)“ beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/6-4 
 
 
 
 

Kirchengesetz 
vom 20. September 2008  

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
der im Land Brandenburg wohnenden Kirchenmitglieder 

für das Jahr 2009 
(Kirchensteuerbeschluss) 

 
§ 1 

 
  Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmitgliedern, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Land Brandenburg haben, im Rahmen des Brandenburgischen 
Kirchensteuergesetzes Landeskirchensteuer in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
der Kirchensteuerordnung und des Kirchensteuerbeschlusses der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz in der für das Steuerjahr jeweils geltenden Fassung mit 
der Maßgabe, dass die Kappung der Progression auf höchstens jedoch 3 v.H. des zu 
versteuernden Einkommens für die im Land Brandenburg wohnenden steuerpflichtigen 
Kirchenmitglieder keine Anwendung findet.  
 
 

§ 2 
 
  (1) Dieses Kirchengesetz (Kirchensteuerbeschluss) gilt für das Jahr 2009 und darüber hinaus 
bis zur nächsten Beschlussfassung eines Kirchensteuerbeschlusses.  
 
  (2) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.  
 
 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-5 
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Beschluss 
 

zur 
Kirchlichen Steuerordnung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 20. September 2008 
(Kirchensteuerordnung) 

 
 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat die “ 
Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 20. September 2008 (Kirchensteuerordnung)“ beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/6-5 
 
 

Kirchliche Steuerordnung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

vom  20. September 2008 
(Kirchensteuerordnung) 
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§ 1  Grundsatz  
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§ 10 Verwaltung der Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge)  
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Kirchliche Steuerordnung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 20. September 2008 
(Kirchensteuerordnung) 

 
Erster Abschnitt:  

Steuerberechtigung 
 

§ 1 
Grundsatz  

 
  (1) In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs werden im Rahmen und in 
Anwendung der bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern auf Grund 
Artikel 17 des Vertrages zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 
20. Januar 1994 (GVOBl. M-V S. 559), auf Grund dieses Kirchengesetzes und nach Maßgabe 
von Kirchensteuerbeschlüssen festgesetzt und erhoben.  
 
  (2) Im Kirchensteuerbeschluss ist auch festzulegen, ob und für welche innerhalb des Landes 
steuerberechtigte kirchensteuererhebende Kirche die Ausübung des Besteuerungsrechts mit 
staatlicher Genehmigung nach Maßgabe einer zwischen diesen Kirchen abzuschließenden 
Vereinbarung wahrgenommen wird.  
 

§ 2 
Kirchliche Steuerordnungen und Kirchensteuerbeschlüsse 

 
  (1) Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs erhebt als gemeinschaftlicher 
Steuerverband zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Landeskirche und ihrer 
Kirchgemeinden Landeskirchensteuern nach Maßgabe des § 7.  
 
  (2) Die Kirchgemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs erheben 
als gemeindlicher Steuerverband ein allgemeines Kirchgeld (Gemeindekirchgeld) als 
Ortskirchensteuer zur Finanzierung ortskirchlicher Aufgaben nach Maßgabe des 
Kirchengesetzes über die Höhe des gestaffelten Kirchgeldes. 
 

§ 3 
Staatliche Anerkennung der kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse 

und deren Veröffentlichung 
 

  (1) Die in der Form eines Kirchengesetzes zu verabschiedenden kirchlichen Steuerordnungen 
und Beschlüsse bedürfen der staatlichen Anerkennung des Finanzministeriums. 
 
  (2) Unbeschadet der Veröffentlichung der kirchlichen Steuerordnungen und Beschlüsse sowie 
ihrer Änderungen und Ergänzungen in der für Steuergesetze vorgeschriebenen Form erfolgt die 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt. 
 
  (3) Liegt zu Beginn eines Kalenderjahres kein anerkannter Kirchensteuerbeschluss vor, ist der 
zuletzt anerkannte Kirchensteuerbeschluss bis zur Anerkennung des neuen Beschlusses 
entsprechend anzuwenden.  

 



 
Zweiter Abschnitt: 

Kirchensteuerpflicht der Kirchenmitglieder 
§ 4 

Grundsatz der Kirchensteuerpflicht 
 

  (1) Kirchensteuerpflichtig sind die Kirchenmitglieder der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs nach Maßgabe der kirchlichen Steuerordnungen und der 
Kirchensteuerbeschlüsse. 
 
  (2) Die Kirchensteuerpflicht besteht hinsichtlich der Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 
gegenüber der Landeskirche als gemeinschaftlichem Steuerverband, hinsichtlich des 
allgemeinen Kirchgeldes (Gemeindekirchgeldes) gegenüber der Kirchgemeinde als 
gemeindlichem Steuerverband. 
 

§ 5 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
  (1) Die Kirchensteuerpflicht in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Mitgliedschaft oder die 
Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts im Bereich der Landeskirche 
folgt. Sie beginnt nicht vor Beendigung einer vorangegangenen Kirchensteuerpflicht. 
 
  (2) Die Kirchensteuerpflicht endet 
1. bei Tod zu dem Zeitpunkt, zu dem die Pflicht zur Entrichtung der betreffenden 
Maßstabsteuer endet, 
2. bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder der gewöhnliche 
Aufenthalt aufgegeben worden ist, 
3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die 
Erklärung wirksam geworden ist, 
4. bei Übertritt zu einer anderen steuererhebenden Kirche mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Übertritt wirksam geworden ist. Im Fall eines Übertritts in eine andere Kirche reicht 
eine Mitteilung der aufnehmenden Kirche an den Steuerpflichtigen und die Meldebehörde aus, 
wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beteiligten Kirchen besteht.  
 
 

§ 6 
Kirchensteuerpflicht für die außerhalb des Gebiets der Evangelisch-Lutherischen  

Landeskirche Mecklenburgs wohnenden Mitglieder 
 

  (1) Die Kirchensteuerpflicht besteht außerdem für die außerhalb des Gebiets der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs wohnenden Mitglieder der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, soweit für ihre Einkünfte aus einer im Gebiet der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gelegenen Betriebsstätte im Sinne des 
Einkommenssteuergesetzes i.V.m. der Lohnsteuerrichtlinie Lohnsteuer einbehalten wird oder 
in Mecklenburg-Vorpommern eine Veranlagung zur Einkommenssteuer durchgeführt wird.  
 
  (2) Im Kirchensteuerbeschluss ist festzulegen, wie für Kirchenmitglieder der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Land Mecklenburg-Vorpommern haben, Landeskirchensteuer festgesetzt und erhoben 
wird.  



 
Dritter Abschnitt: 

Kirchensteuerarten 
§ 7 

Kirchensteuerarten 
und deren Anrechenbarkeit 

 
  (1) Kirchensteuern nach § 2 werden festgesetzt und erhoben:  
1. als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer),  
2. als allgemeines Kirchgeld in gestaffelten Beträgen, 
3. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener 
Ehe). 
 
  (2) Die Kirchensteuern nach Absatz 1 Nr. 1 können auch als Mindestbetrag festgesetzt und 
erhoben werden, sofern der Kirchensteuerbeschluss dies bestimmt.  
 
  (3) Im Kirchensteuerbeschluss kann festgelegt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf 
Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. Zwischen der festgesetzten 
Kirchensteuer vom Einkommen nach Absatz 1 Nr. 1 und dem besonderen Kirchgeld nach 
Absatz 1 Nr. 3 ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. Eine Anrechnung des allgemeinen Kirchgeldes auf die vorgenannten Steuern 
ist ausgeschlossen. 
 

§ 8 
Kirchensteueranspruch 

 
  (1) Soweit sich aus staatlichen oder kirchlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt, gelten 
für den Kirchensteueranspruch bei der Kirchensteuer vom Einkommen die Bestimmungen über 
die Einkommensteuer.  
 
  (2) Für die übrigen Kirchensteuern werden die erforderlichen Bestimmungen in diesem 
Kirchengesetz, im Kirchensteuerbeschluss oder in dem Kirchengesetz über die Höhe des 
gestaffelten Kirchgeldes getroffen.  
 
 

Vierter Abschnitt: 
Verwaltung der Kirchensteuer 

 
§ 9 

Grundsatz der Verwaltung der Kirchensteuer; Auskunftspflicht 
 
  (1) Die Verwaltung der Kirchensteuern mit Ausnahme des allgemeinen Kirchgeldes 
(Gemeindekirchgeldes) wird nach Maßgabe der gesetzlichen und der kirchengesetzlichen 
Bestimmungen den Finanzämtern übertragen. Die dafür erforderlichen Anträge stellt der 
Oberkirchenrat. 
  (2) Die Verwaltung des allgemeinen Kirchgeldes (Gemeindekirchgeldes) obliegt den 
Kirchgemeinden im Rahmen des Beschlusses der Landessynode über das allgemeine Kirchgeld 
(Gemeindekirchgeld). Die Kirchgemeinden können die Landeskirche mit der Erhebung des 
allgemeinen Kirchgeldes beauftragen.  



  (3) Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind 
verpflichtet, das Steuergeheimnis nach Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren.  
  (4) Wer mit Kirchensteuern in Anspruch genommen werden soll, hat der mit der Verwaltung 
dieser Steuer beauftragten Stelle und dem Oberkirchenrat oder der von ihm beauftragten Stelle 
Auskunft über alle Tatsachen zu geben, von denen die Feststellung der Zugehörigkeit zu einer 
steuerberechtigten Kirche oder Religionsgesellschaft abhängt. Kirchensteuerpflichtige haben 
darüber hinaus die zur Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer erforderlichen Erklärungen 
abzugeben. 
  (4) Soll auf Antrag des Kirchensteuerpflichtigen auf Kapitalerträge durch den Schuldner der 
Kapitalerträge (Kirchensteuerabzugsverpflichteter) Kirchensteuer einbehalten werden, hat der 
kirchensteuerpflichtige Gläubiger im Falle der Zugehörigkeit zur Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs gegenüber dem Schuldner oder der auszahlenden Stelle seine 
Kirchenmitgliedschaft zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zu erklären. 
Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die durch den Kirchensteuerabzug erlangten Daten 
nur für den Kirchensteuerabzug verwenden; für andere Zwecke darf er sie nur verwenden, 
soweit der Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist.  
 
  (5) Für die Verwaltung der Kirchensteuer nach Absatz 1 erhält das Land eine Entschädigung 
in Höhe eines Anteils des Kirchensteueraufkommens, der einvernehmlich zwischen dem Land 
und der kirchensteuererhebenden Kirche festgelegt wird.  
 

§ 10 
Verwaltung der Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge)  

 
  (1) Die Verwaltung (Festsetzung, Erhebung einschließlich Vollstreckung) der der 
Landeskirche zustehenden Kirchensteuer vom Einkommen (Lohn, Kapitalerträge) und des 
besonderen Kirchgeldes von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche oder Religionsgesellschaft angehört, erfolgt durch die 
Finanzverwaltung.  
 
  (2) Die Verwaltung des besonderen Kirchgeldes von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte 
keiner kirchensteuererhebenden Religionsgesellschaft angehört, kann durch die Finanzämter 
nur übernommen werden, wenn zur Ermittlung des gemeinsam zu versteuernden Einkommens 
des Kirchensteuerpflichtigen und seines Ehegatten eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
durchgeführt wird.  
 

§ 11 
Kirchensteuer im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren 

 
  (1) Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch die Finanzämter 
verwaltet wird, ist der Kirchensteuerabzugsverpflichtete verpflichtet, nach Maßgabe des § 51a 
Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer 
von allen kirchensteuerpflichtigen Gläubigern mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im 
Sinne der Abgabenordnung im Land Mecklenburg-Vorpommern mit dem für Mecklenburg-
Vorpommern maßgeblichen Steuersatz einzubehalten und an das für den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständige 
Finanzamt zur Weiterleitung an die Kirchen abzuführen.  
 
  (2) Auf Antrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ist für 
Kirchenmitglieder der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs Kirchensteuer 
als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 51a Abs. 2c des 



Einkommensteuergesetzes mit dem in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche geltenden 
Steuersatz einzubehalten und abzuführen, sofern diese Kirchensteuer durch den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten außerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern, jedoch 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einzubehalten ist.  
 
  (3) Die Verwaltung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer wird  auf die 
Finanzämter übertragen. Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat die Kirchensteuer an das für 
ihn für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständige Finanzamt abzuführen. Das 
Finanzamt hat die empfangenen Kirchensteuerbeträge unmittelbar an die von der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs benannte Stelle weiterzuleiten. 
 
  (4) Kirchensteuerabzugsverpflichteter im Sinne dieses Gesetzes ist der zur Vornahme des 
Kapitalertragsteuerabzugs verpflichtete Schuldner der Kapitalerträge oder die auszahlende 
Stelle im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder, wenn der 
Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete die Kapitalerträge nicht unmittelbar an den Gläubiger 
auszahlt, die Person oder Stelle, die die Auszahlung für die Rechnung des Schuldners an den 
Gläubiger vornimmt (Depotbank), wenn sich das Finanzamt, das für die Besteuerung dieser 
Schuldner, Personen oder Stellen nach dem Einkommen zuständig ist, innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland befindet. 
 
  (5) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer nicht vom 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, findet bei kirchensteuerpflichtigen Gläubigern 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung im Land 
Mecklenburg-Vorpommern § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes Anwendung. 
Entsprechendes gilt, wenn der Kirchensteuerpflichtige eine Kirchensteuerveranlagung im 
Sinne des § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes beantragt. 
 
 
 

Fünfter Abschnitt: 
Besteuerungsverfahren 

§ 12 
Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Kirchensteuer  

als Zuschlag zur Einkommensteuer und des allgemeinen und besonderen Kirchgeldes 
 
  (1) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land 
Mecklenburg-Vorpommern haben, werden die Kirchensteuern als Zuschlag zur 
Einkommensteuer (Lohnsteuer) nach Maßgabe der §§ 15 bis 17 nach der jeweils in der Person 
des Kirchensteuerpflichtigen gegebenen Bemessungsgrundlage (Höhe der 
Einkommensteuerschuld) erhoben. Für die Ermittlung der Kirchensteuer ist § 51a des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden.  
 
  (2) Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer ist im Steuerabzugsverfahren nur von 
dem Kapitalertragsteuerpflichtigen einzubehalten, der der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs angehört. Sie bemisst sich nach der Kapitalertragsteuer des 
Kirchensteuerpflichtigen. Dies gilt für Kapitalerträge, an denen mehrere Personen beteiligt 
sind, nur dann, wenn für sämtliche Beteiligte dasselbe Kirchensteuermerkmal gilt oder wenn 
ausschließlich Ehegatten an den Kapitalerträgen beteiligt sind. Sind ausschließlich Ehegatten 
an den Kapitalerträgen beteiligt, werden die Kapitalerträge den Ehegatten hälftig zugerechnet, 
wenn sie nicht gemeinsam einen abweichenden Aufteilungsmaßstab erklären. Für die 
Ermittlung der Kirchensteuer ist § 51a des Einkommensteuergesetzes anzuwenden.  



 
  (3) Wird die Kirchensteuer auf Kapitalerträge nicht nach Absatz 2 einbehalten, erfolgt eine 
Veranlagung nach § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes. Bemessungsgrundlage ist die 
geminderte Steuer auf Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 Satz 4 und 5 des 
Einkommensteuergesetzes.  
 
  (4) Für das allgemeine Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 Nr. 2) und das besondere Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 
Nr. 3) werden die Bemessungsgrundlagen in den kirchlichen Steuerordnungen und 
Beschlüssen näher bestimmt. Die Höhe dieser Kirchensteuern kann sowohl in festen Beträgen 
als auch durch gestaffelte Sätze festgelegt werden. Sie soll maßgeblich durch die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand bestimmt 
sein. Als Anhaltspunkt kann das zu versteuernde Einkommen dienen.  
 
  (5) Wird für das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche oder Religionsgesellschaft angehört, das gemeinsam zu 
versteuernde Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes als Bemessungsgrundlage 
bestimmt, so ist der Betrag maßgebend, der auch für die Ermittlung der Einkommensteuer nach 
Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes zugrunde zu legen ist.  
 
  (6) Bei Kirchensteuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, wird die im 
Lohnsteuerabzugsverfahren einbehaltene Kirchensteuer und auf Antrag die im 
Kapitalertragsteuerverfahren einbehaltene Kirchensteuer auf die veranlagte Kirchensteuer 
angerechnet. 

 
 

§ 13 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer 
bei in konfessionsgleicher Ehe lebenden Ehegatten 

 
  Ehegatten, die beide der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs angehören 
(konfessionsgleiche Ehe) und zur Einkommensteuer zusammenveranlagt werden, werden 
gemeinsam zur Kirchensteuer herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich nach der gegen 
die Ehegatten festgesetzten Einkommensteuer. Die Ehegatten haften als Gesamtschuldner im 
Sinne der Abgabenordnung.  
 

§ 14 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer  

bei in konfessionsverschiedener Ehe lebenden Ehegatten  
 

  (1) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben, verschiedenen kirchensteuererhebenden Kirchen oder 
Religionsgesellschaften an (konfessionsverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in 
der Form des Zuschlages zur Einkommensteuer  
 
1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) und bei der 
besonderen Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach der nach § 12 Abs. 1 
ermittelten Steuer jedes Ehegatten,  
 
2. bei der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) und beim 
Steuerabzug vom Arbeitslohn für jeden Ehegatten nach der Hälfte der ermittelten Steuer beider 
Ehegatten.  



 
  (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 haften die Ehegatten als Gesamtschuldner. Im 
Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jedem Ehegatten auch für den anderen 
einzubehalten.  
 

§ 15 
Festsetzung der Kirchensteuer 

als Zuschlag zur Einkommensteuer bei in glaubensverschiedener Ehe lebenden Ehegatten  
 

  (1) Leben Ehegatten nicht dauernd getrennt und gehört nur ein Ehegatte der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche an (glaubensverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in 
der Form des Zuschlages zur Einkommensteuer (Lohnsteuer)  
 
1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes), bei der 
besonderen Veranlagung (§ 26c des Einkommensteuergesetzes) nach dem Teil der nach § 12 
Abs. 1 ermittelten Steuer des kirchensteuerpflichtigen Ehegatten,  
2. bei der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) für den 
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten nach dem Teil der nach § 12 Abs. 1 ermittelten 
gemeinsamen Steuer, der auf diesen Ehegatten entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im 
Verhältnis der Einkommensteuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif) ohne Berücksichtigung der in § 32a Abs. 1 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes genannten besonderen Tarifvorschriften auf die 
Einkünfte jedes Ehegatten ergeben würde, aufgeteilt wird. § 51a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten 
anzuwenden. Ist in der gemeinsamen Einkommensteuerschuld eine nach dem gesonderten 
Steuertarif des § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer 
enthalten, sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte 
Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden Anteil 
an den Kapitalerträgen zuzurechnen. Entsprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51a Abs. 
2d des Einkommensteuergesetzes. 
 
Unberührt bleiben die kirchlichen Bestimmungen über das besondere Kirchgeld von 
Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe).  
 
  (2) Im Lohnabzugsverfahren wird die Kirchensteuer für den anderen Ehegatten nur aus der 
von diesem Ehegatten zu entrichtenden, nach Maßgabe des § 51a des 
Einkommensteuergesetzes ermittelten Lohnsteuer erhoben.  
 

§ 16 
Allgemeines Kirchgeld 

 
  Kirchensteuer als allgemeines Kirchgeld (Gemeindekirchgeld) wird nach Maßgabe des 
Kirchengesetzes über das gestaffelte Kirchgeld festgesetzt und erhoben.   
 

§ 17 
Festsetzungszeitraum und Entstehen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis 

 
  (1) Kirchensteuer, die als Zuschlag zur Einkommensteuer (§ 7 Abs. 1 Nr. 1) und als 
besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner 
kirchensteuererhebenden Religionsgesellschaft angehört (§ 7 Abs. 1 Nr. 3), festgesetzt wird, 



entsteht vorbehaltlich des Satzes 2 mit Ablauf des Zeitraumes, für den die Veranlagung 
vorgenommen wird (Veranlagungszeitraum). Für Steuerabzugsbeträge entsteht die 
Kirchensteuer im Zeitpunkt des Zufließens der steuerabzugspflichtigen Einkünfte, für 
Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem die Vorauszahlungen zu 
entrichten sind.  
 
  (2) Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages 
festgesetzt, der sich bei ganzjähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Dies 
gilt nicht, wenn die Dauer der Kirchensteuerpflicht der Dauer der Einkommensteuerpflicht 
entspricht.  
 
  (3) Für die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhobene Kirchensteuer sind Absatz 2 Satz 1 
und 2 nicht anzuwenden. Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn 
im Zeitpunkt des Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht. 
 
  (4) Die Kirchensteuer, die als allgemeines Kirchgeld (§ 7 Abs. 1 Nr. 2) von den Kirchen oder 
Religionsgesellschaften festgesetzt wird, entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, für das die 
Kirchensteuer festgesetzt wird.  
 

§ 18 
Erhebung und Entrichtung der Kirchensteuer 

 
  (1) Kirchensteuer, deren Verwaltung gemäß § 10 Abs. 1 den Finanzämtern übertragen worden 
ist, ist zugleich mit der Einkommensteuer, der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer und der 
Vermögensteuer zu veranlagen und zu erheben.  
 
  (2) Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen ist im Lohnsteuerabzugsverfahren zu erheben. 
Arbeitgeber mit lohnsteuerlicher Betriebsstätte in Mecklenburg-Vorpommern haben die 
Kirchensteuer von allen kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung in Mecklenburg-Vorpommern mit 
dem im Land maßgeblichen Steuersatz im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens 
einzubehalten und an das für die lohnsteuerliche Betriebsstätte zuständige Finanzamt zur 
Weiterleitung an die kirchensteuererhebende Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs abzuführen.  
 
  (3) Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vorpommern keinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und 
abzuführen, wenn die Arbeitnehmer  
1. von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im Land Mecklenburg-
Vorpommern entlohnt werden und  
2. einer kirchensteuererhebenden evangelischen Kirche angehören, deren Gebiet im 
Bereich der Bundesrepublik Deutschland liegt.  
 
  (4) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben, verschiedenen kirchensteuererhebenden Kirchen oder 
Religionsgesellschaften an (konfessionsverschiedene Ehe), ist die Kirchensteuer im 
Lohnsteuerabzugsverfahren bei jedem Ehegatten auch für den anderen einzubehalten. 
 
  (5) Kirchensteuer der kirchensteuerpflichtigen Bezieher von Kapitalerträgen ist im 
Kapitalertragsteuerabzugsverfahren zu erheben. Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete haben 



die Kirchensteuer von Kapitalerträgen nach Maßgabe des vom Kirchensteuerpflichtigen durch 
schriftlichen Antrag mitgeteilten oder des vom Bundeszentralamt für Steuern elektronisch 
übermittelten Kirchensteuermerkmals mit dem für deren kirchensteuererhebende Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Mecklenburgs maßgeblichen Hebesatz und den hierfür geltenden 
landesrechtlichen Bestimmungen einzubehalten, bei dem für die Betriebsstätte zuständige 
Finanzamt anzumelden und dorthin zur Weiterleitung an die kirchensteuererhebende Kirche 
abzuführen. Wird die als Zuschlag auf Kapitalerträge zu erhebende Kirchensteuer nicht als 
Kirchensteuerabzug vom Kirchensteuerabzugsverpflichten einbehalten, erfolgt eine 
Veranlagung gemäß § 12 Abs. 3. 
 
  (6) Auf die Haftung des Arbeitgebers und die Inanspruchnahme des Arbeitnehmers für die 
Kirchenlohnsteuer oder des Kirchensteuerabzugsverpflichteten für die 
Kirchenkapitalertragsteuer finden die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes über die 
Haftung des Abzugsverpflichteten und die Inanspruchnahme des Steuerschuldners für die 
Lohn- oder Kapitalertragsteuer entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 19 

Kirchensteuer 
in den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) 

 
  (1) In den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß §§ 40, 40a Abs. 1, 2a bis 5 und 
40b des Einkommensteuergesetzes kann der Arbeitgeber bei der Erhebung der Kirchensteuer 
wählen zwischen einem vereinfachten Verfahren und einem Nachweisverfahren 
(Individualerhebung), in welchem er nachweist, dass einzelne Arbeitnehmer keiner 
kirchensteuererhebenden Kirche oder Religionsgesellschaft angehören. Macht der Arbeitgeber 
von der Individualerhebung der Kirchensteuer bei kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern 
keinen Gebrauch, hat er im vereinfachten Verfahren für sämtliche Arbeitnehmer pauschale 
Lohnkirchensteuer zu entrichten.  
 
(2) In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzuwendungen gemäß § 
37b des Einkommensteuergesetzes gilt Absatz 1 entsprechend. Weist der Steuerpflichtige die 
Nichtzugehörigkeit einzelner Empfänger von Zuwendungen zu einer kirchensteuererhebenden 
Kirche oder Religionsgesellschaft nach, so stellt die pauschalierte Einkommensteuer insoweit 
keine Bemessungsgrundlage für die pauschalierte Kirchensteuer dar. 
 
  (3) Im Kirchensteuerbeschluss werden insbesondere der für das vereinfachte Verfahren 
geltende ermäßigte pauschale Kirchensteuersatz sowie die Aufteilung der pauschalen 
Kirchensteuer auf die kirchensteuererhebenden Kirchen festgelegt.  
 

§ 20 
Abweichende Festsetzung, Stundung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung, 

Einschränkung der Vollstreckung 
 

  (1) Wird bei der Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter die Maßstabsteuer ganz 
oder teilweise abweichend festgesetzt, gestundet oder aus Billigkeitsgründen erlassen, 
niedergeschlagen oder abweichend festgesetzt oder wird die Vollziehung des Bescheides über 
die Maßstabsteuer ausgesetzt oder die Vollstreckung beschränkt oder eingestellt, so umfasst 
die Entscheidung des Finanzamtes ohne besonderen Antrag auch die danach bemessene 
Kirchensteuer. Entsprechendes gilt, wenn die Festsetzung einer Maßstabsteuer geändert oder 
berichtigt wird oder eine Maßstabsteuer aus Rechtsgründen zu erstatten ist. Auf das besondere 



Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden 
Religionsgesellschaft angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe), ist Satz 1 
entsprechend anzuwenden.  
 
  (2) Das Recht des Oberkirchenrats, die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen abweichend 
festzusetzen, zu stunden, zu erlassen, niederzuschlagen oder die Vollziehung des Bescheides 
über die Kirchensteuer auszusetzen, bleibt unberührt.  
 
  (3) Entscheidungen der Kirche über Anträge auf Stundung, Erlass, Niederschlagung oder 
Aussetzung der Vollziehung von Kirchensteuern in den Fällen des Absatzes 2 binden die 
Finanzverwaltung sowie die Gemeinden und Landkreise.  
 
 
 
 

§ 21 
Verfahrensrechtliche Vorschriften 

 
  (1) Soweit sich aus dem Kirchensteuergesetz des Landes, diesem Kirchengesetz oder anderen 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, finden die Abgabenordnung sowie die zu ihrer 
Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften Anwendung. Nicht anzuwenden sind die 
Vorschriften über die Verzinsung, die Säumniszuschläge sowie die Bestimmungen über das 
Straf- und Bußgeldverfahren. 
 
 
 (2) Die Vollstreckung der Kirchensteuern obliegt den Finanzämtern. Es gelten die 
Vorschriften des Sechsten Teils der Abgabenordnung entsprechend.  
 

§ 22 
Aufteilung des Kirchensteueraufkommens 

 
  (1) Die von den Finanzämtern festgesetzten und erhobenen Kirchensteuern fließen von der 
staatlichen Finanzverwaltung unmittelbar der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs zu. 
 
  (2) Das Aufkommen an Landeskirchensteuern wird zwischen der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und ihren Kirchgemeinden im Wege des innerkirchlichen 
Finanzausgleichs nach Maßgabe kirchengesetzlicher Regelungen aufgeteilt.  
 
  (3) Der Oberkirchenrat ist befugt, Kirchensteuer- und Kirchengrenzgänger-
Ausgleichsvereinbarungen sowie Pauschalierungsvereinbarungen mit anderen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften abzuschließen und durchzuführen.  
 

Sechster Abschnitt: 
Rechtsbehelfe in Kirchensteuerangelegenheiten 

 
§ 23 

Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren  
 
  (1) Dem Steuerpflichtigen steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer als 
außergerichtlicher Rechtsbehelf nach Maßgabe des Siebten Teils der Abgabenordnung der 



Einspruch zu. Der Einspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides bei der im Steuerbescheid angegebenen Stelle einzulegen. Ist die Verwaltung 
der Kirchensteuer gemäß § 10 Abs. 1 den Finanzämtern übertragen, so entscheidet das 
zuständige Finanzamt im Benehmen mit dem Oberkirchenrat über den Einspruch.  
 
  (2) Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer können nicht auf Einwendungen 
gegen die Bemessung der Kirchensteuer zugrunde liegenden Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
gestützt werden.  
 
  (3) Ist die Verwaltung der Kirchensteuer nicht auf die Finanzämter übertragen, so entscheidet 
der Oberkirchenrat über den Einspruch. 
 

§ 24 
Klageverfahren, notwendige Beiladung 

 
  (1) Für Streitigkeiten in Kirchensteuersachen ist der Finanzrechtsweg gegeben. Dies gilt auch, 
soweit die Kirchensteuern von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs oder 
ihrer Kirchgemeinden selbst verwaltet werden. 
 
  (2) Das Finanzgericht lädt in kirchenrechtlichen Abgabeangelegenheiten diejenige kirchliche 
Körperschaft, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung als Kirchensteuergläubiger 
unmittelbar berührt sind, bei. 

 
§ 25 

Rechtsbehelfsverfahren gegen das allgemeine Kirchgeld 
 

  Gegen den Kirchgeldbescheid über das allgemeine Kirchgeld (Gemeindekirchgeld) ist der 
Einspruch zulässig. Über den Einspruch entscheidet der Oberkirchenrat. 
 
 

Siebter Abschnitt: 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 26 

Aus- und Durchführungsbestimmungen 
 
  Die zur Ergänzung und Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften 
erlässt die Kirchenleitung durch Verordnung. Durchführungsbestimmungen erlässt der 
Oberkirchenrat.  
 

§ 27 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
  (1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1.Januar 2009 in Kraft. Bei der Besteuerung von 
Kapitalerträgen ist dieses Gesetz erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende 
Kapitalerträge anzuwenden.  
 
  (2) Gleichzeitig tritt die Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs vom 1. Dezember 2001(Kirchensteuerordnung), veröffentlicht im 
KABl 2001 S. 102, geändert durch Änderungsgesetz vom 1. Juni 2002 (KABl 2002 S. 96) und 
geändert durch Änderungsgesetz vom 17. November 2002 (KABl 2002 S. 94) außer Kraft. 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-6 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

zum 
Kirchengesetz vom 20. September 2008 

zur Änderung des Kirchengesetzes über das  
Haushalts-, Kassen - und Rechnungswesen  der 

Evangelisch -Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
 
 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
"Kirchengesetz vom 20. September 2008 zur Änderung des Kirchengesetzes über das 
Haushalts-, Kassen - und Rechnungswesen  der Evangelisch -Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs“ beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/6-6 
 
 
 
 

Kirchengesetz vom 20. September 2008 
zur Änderung des Kirchengesetzes über das  
Haushalts-, Kassen - und Rechnungswesen  

der 
Evangelisch -Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

 
 

§ 1 
 

Das Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Landeskirchliche Haushaltsordnung) vom 
29.Oktober 1994 (KABl 1995 S. 30), geändert durch Kirchengesetz vom 10.November 2001 
(KABl 2002 S. 4), wird wie folgt geändert:  
Dieses Kirchengesetz tritt am 01.Januar 2009 in Kraft. 

 
§ 27 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
"Überschüsse sind, soweit sie einen Betrag von 200.000 Euro übersteigen, zu 30 vom 
Hundert den Schwerpunktfonds der Kirchenkreise nach dem Verhältnis ihrer 
Gemeindegliederzahl zu der Gemeindegliederzahl der Landeskirche zuzuweisen. Im 
Übrigen sind Überschüsse den Rücklagen zuzuführen oder zur Schuldentilgung zu 
verwenden." 

 
 

§ 2 
 

Dieses Kirchengesetz tritt am 01.Januar 2009 in Kraft. 
 
 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-7 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

zur 
Ergänzung des Beschlusses vom 17. November 2007  

zur Änderung der Besoldungstabelle zum Kirchlichen Besoldungsgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschluss der Landessynode vom 17. November 2007 zur Ergänzung der 
Besoldungstabelle zum Kirchlichen Besoldungsgesetz wird wie folgt ergänzt: 
 
 
„Lineare Besoldungserhöhungen, die für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte nach dem      
1. Januar 2008 beschlossen werden, werden wirkungsgleich übertragen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-8 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 

Beschluss 
 

zum 
Vertrag über die Bildung einer gemeinsamen Kirche in Norddeutschland 

 
"Die Synode begrüßt den vorliegenden Entwurf des Fusionsvertrages und dankt allen, die an 
den Verhandlungen beteiligt waren." 
 
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, in den weiteren Verhandlungen zum 
Fusionsvertrag darauf hinzuwirken, dass  
1. für die Annahme der Verfassung in der verfassunggebenden Synode auch eine 2/3 

Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder der mecklenburgischen Synode erforderlich ist.  
2. eine verbindliche Regelung der Besoldungsangleichung und die Protokollerklärung zu 

VI. 3 in den Fusionsvertrag aufgenommen wird. Auch die Finanzierung der 
Entwicklung der Gehaltskosten ist zu klären. 

3. in dem Kirchenkreis Mecklenburg eine Institution der künftigen Gesamtkirche mit 
repräsentativer Außenwirkung in Schwerin angesiedelt wird. 

4. die Machbarkeitsstudie auf der Basis aktueller Zahlen fortgeschrieben wird und eine 
Projektion für 2012 unter Einbeziehung der Zuordnung der Kosten für Dienste und 
Werke und der Kosten der Finanzierung für die Angleichung der Vergütung und der 
Besoldung erstellt wird. 

5. das Präsidium der verfassunggebenden Synode aus dem Kreis der Mitglieder der 
Präsidien der drei Synoden gewählt wird. Dem Präsidium soll ein Präses (Ehrenamt), 
ein erster Vizepräses (ordiniert) und ein zweiter Vizepräses (Ehrenamt) angehören, 
dabei soll jede Synode vertreten sein.  

6. KR Mirgeler nach § 18 Absatz 2 als beratendes Mitglied in die Steuerungsgruppe 
berufen wird. 

7. die Arbeitsrechtssetzung in der gemeinsamen Kirche nach dem „Dritten Weg“ erfolgt.   
8. § 23 Abs. 2 Satz 4 aus dem Fusionsvertrag gestrichen wird. 
9. der Synode der gemeinsamen Kirche neun Jugenddelegierte angehören. 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-9 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

im Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag 
 
 
 
 
 
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, 
  
 

- der Synode im Frühjahr 2009 zu den voraussichtlichen Kosten der Einrichtung des 
Landeskirchenamtes in Lübeck zu berichten und 

 
- Strukturüberlegungen und deren zeitliche Realisierung für den zukünftigen 

Kirchenkreis Mecklenburg zu benennen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
     
           Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs 
XIV. Landessynode        Beschluss XIV/6-10 
6. Tagung 
18. - 20. September 2008 
 
 
 
 

 
 
 

Beschluss 
 

zu 
einer Begegnungstagung der drei Landessynoden 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Synode beauftragt das Präsidium, eine Begegnungstagung aller drei am Fusionsprozess 
beteiligten Synoden auf den Weg zu bringen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerin, den 20. September 2008 
 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 


